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             Allgemeinverfügung Nr. 1 / 2026 
 

zur Aufhebung 

von Punkt 1 der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung Nr. 13/2025 und 14/2025 

zur Festlegung einer Schutz- und Überwachungszone  
wegen des Ausbruchs der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest, HPAI)  

1. Von den tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügungen Nr. 13/2025 und 14/2025 zur Fest-
legung einer Schutz- und Überwachungszone wegen des Ausbruchs der hochpathogenen 
Aviären Influenza (Geflügelpest, HPAI) vom 9.12.2025 bzw. 15.12.2025 wird jeweils Punkt 
1 ab sofort aufgehoben. Die darin benannten Gebiete der ehemaligen Schutzzone gehen in 
die Überwachungszonen nach Nr. 2 der benannten Tierseuchenverfügungen über und es 
gelten die dafür festgelegten Schutzmaßnahmen. 

2. Inkrafttreten und Befristung: Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Sie wird online gestellt und somit verkündet am 5. Januar 2026.  

Begründung  

In den betroffenen Geflügelbeständen ist die Abnahme der Grobreinigung und ersten Desin-
fektion vor mindestens 21 Tagen erfolgt. Zudem wurden die gewerblichen Tierhaltungen in 
der Schutzzone klinisch mit negativem Ergebnis untersucht. Aus diesem Grund kann die Geflü-
gelpest-Schutzzone um den Ausbruchsbestand aufgehoben werden. Das Gebiet geht in die 
Überwachungszone über. Es gelten die Schutzmaßregeln der Überwachungszone.  

Die Bekämpfung der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest, HPAI) ist im EU-Recht 
in der Verordnung (EU) 2016/429 und der Verordnung (EU) 2020/687 geregelt. Bei der hochpa-
thogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kate-
gorie A nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a Nr. iv) i. V. m. Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe a) Verord-
nung (EU) 2016/429 i. V. m. Artikel 1 Nr. 1 und Artikel 2 i. V. m. dem Anhang der Verordnung 
(EU) 2018/1882. Somit sind die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen des geltenden 
EU-Rechts anzuwenden. 

Artikel 71 der Verordnung (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätz-
lich zu den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen 
festzulegen, sofern die nationalen Maßnahmen dem europäischen Recht genügen und zur Be-
kämpfung der Ausbreitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig sind. Die nationale 
Geflügelpest-Verordnung gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforde-
rungen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erfor-
derlich und verhältnismäßig sind. 

Die Zuständigkeit ergibt sich gemäß § 1 Abs. 2 Ausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zum Tiergesundheitsgesetz (TierGesGAG M-V) sowie § 4 der Tierseuchenzustän-
digkeitslandesverordnung. Demgemäß sind die Landräte der Landkreise zuständige Behörde 
für die Durchführung des Tiergesundheitsgesetzes, der aufgrund des Tiergesundheitsgesetzes 
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erlassenen Verordnungen sowie der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft im Anwendungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes.  

Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine 
Sperrzone ein, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Aus-
bruchsbetrieb und einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchs-
betrieb. Demgemäß wurden diese Restriktionszonen gebildet. Die kleinere Schutzzone ist ein 
Teilgebiet der größeren Überwachungszone und entspricht dem früheren Sperrbezirk nach na-
tionalem Recht. Die Schutzzone enthält teilweise weitergehende Maßnahmen als die Überwa-
chungszone. Die Bedingungen für die Aufhebung der Schutzzone sind in Artikel 39 der VO (EU) 
2020/687 festgelegt. Diese sind vorliegend erfüllt. Nach Aufhebung der Schutzzone gelten die 
Maßnahmen der Überwachungszone weiter. Das ergibt sich aus Art. 60 Buchst. b) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Anhang V und Anhang X der VO (EU) 
2020/687. Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationa-
lem Recht und kann frühestens nach 30 Tagen aufgehoben werden. Dies ergibt sich aus Art. 
60 Buchst. b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO 
(EU) 2020/687.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt bekanntge-
geben worden ist, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetz und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift in einer 
Dienststelle des Landkreises Vorpommern-Rügen Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Landkreis Vorpommern-Rügen – Der Landrat-, Carl-Heydemann-Ring 67 in 
18437 Stralsund oder einer anderen Dienststelle des Landkreises Vorpommern-Rügen einzule-
gen. 

Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs/einer Klage entfällt gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 
VwGO. Das Verwaltungsgericht Greifswald, Domstraße 7a in 17489 Greifswald kann auf Ihren 
Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen oder die Aufhebung 
der Vollziehung anordnen. 

Hinweis zur elektronischen Form: 

Wegen weiterer Voraussetzungen, insbesondere zu den Zugängen und zugelassenen Dateifor-
maten, wird verwiesen auf die „Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit der Kreisver-
waltung (Zugangseröffnung)“, https://www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/E-Kommunikation. 
Hierfür sind ausschließlich die Mailadressen „poststelle@lk-vr.de“ oder das elektronische Be-
hördenpostfach (beBPo) „egvp_DE.Justiz.c38baed2-c12c-4505-a188-
b93e80ca2333.f2fc@gmm.cn-mv.de“ zu verwenden.  

Im Auftrag 

 

Dr. Leonore Lange 

Amtstierärztin             Stralsund, den 05.01.2026  

Hinweis zur Kartendarstellung: 

https://www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/E-Kommunikation
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Eine Kartendarstellung der aktuell geltenden Restriktionszonen sind im Internet unter folgen-
dem Link zu finden: 

https://geodienste.lk-vr.de/at-
lasvr/?LAYERS=[{%22id%22:%221%22,%22visibility%22:true},{%22id%22:%221000%22,%22visibility
%22:true}]# 
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